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Regeste

Rentenanspruch

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32)
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR
172.021). Zu den anfechtbaren Verfügungen gehören jene der IVSTA, welche eine
Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts darstellt (Art. 33 Bst. d VGG; vgl. auch Art. 69
Abs. 1 Bst. b IVG). Eine Ausnahme, was das Sachgebiet angeht, ist in casu nicht gegeben
(Art. 32 VGG).

E. 1.2
Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit
das VGG nichts anderes bestimmt (vgl. Art. 37 VGG). Gemäss Art. 3 Bst. dbis VwVG
bleiben in sozialversicherungsrechtlichen Verfahren die besonderen Bestimmungen des
Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts (ATSG, SR 830.1) vorbehalten. Gemäss Art. 2 ATSG sind die
Bestimmungen dieses Gesetzes auf die bundesgesetzlich geregelten Sozialversicherungen
anwendbar, wenn und soweit die einzelnen Sozialversicherungsgesetze es vorsehen. Nach
Art. 1 IVG sind die Bestimmungen des ATSG auf die IV anwendbar (Art. 1a bis 70 IVG),
soweit das IVG nicht ausdrücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht. In
formellrechtlicher Hinsicht finden nach den allgemeinen intertemporalrechtlichen Regeln
mangels anderslautender Übergangsbestimmungen grundsätzlich diejenigen Rechtssätze
Anwendung, welche im Zeitpunkt der Beschwerdebeurteilung Geltung haben (BGE 130 V
1 E. 3.2).

E. 1.3
Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingereicht (vgl. Art. 22a in Verbindung mit
Art. 60 ATSG und Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG). Als Adressat der angefochtenen
Nichteintretensverfügung vom 4. Juli 2014 (act. 8) ist der Beschwerdeführer besonders
berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung (vgl. Art.
48 Abs. 1 VwVG). Zusammenfassend ergibt sich, dass sämtliche Prozessvoraussetzungen
erfüllt sind. Auf die Beschwerde ist daher grundsätzlich einzutreten (vgl. E. 1.4.2 hiernach).

E. 1.4.1
Anfechtungsobjekt bildet die Nichteintretensverfügung der Vor-instanz vom 4. Juli 2014.
Streitig und zu prüfen ist, ob diese zu Recht nicht auf die Neuanmeldung vom 10. März



2014 (Eingangsstempel; act. 4 und 5) eingetreten ist.

E. 1.4.2
Soweit der Beschwerdeführer die Anordnung einer Begutachtung sowie die Zusprache
einer ganzen Invalidenrente beantragt hat, ist festzuhalten, dass der mit der angefochtenen
Verfügung umschriebene Anfechtungsgegenstand nicht nur den Ausgangspunkt, sondern
auch den Rahmen und die Begrenzung des Streitgegenstandes des Verfahrens bildet. Über
diejenigen Punkte, welche von der Vorinstanz nicht verfügungsweise entschieden wurden,
kann das Bundesverwaltungsgericht daher grundsätzlich nicht urteilen (vgl. BGE 131 V
164 E. 2.1 mit Hinweisen).

E. 1.4.3
Nicht Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens ist somit die Frage, ob und in
welchem Umfang der Beschwerdeführer zu begutachten ist; darüber wird die Vorinstanz im
Rahmen der materiellen Prüfung der Neuanmeldung im Verwaltungsverfahren zu befinden
haben. Ebenso wenig hatte die Vorinstanz im Rahmen der Eintretensprüfung den
Invaliditätsgrad zu bemessen bzw. entsprechende wirtschaftliche Abklärungen zu tätigen.
Soweit der Beschwerdeführer im vorliegenden Beschwerdeverfahren eine Begutachtung
sowie die Ausrichtung einer ganzen Rente beantragt hat, kann darauf nach dem Dargelegten
unter Hinweis auf das diesbezüglich fehlende Anfechtungsobjekt nicht eingetreten werden.

E. 1.5
Das Bundesverwaltungsgericht prüft die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich der
Überschreitung oder des Missbrauchs des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit (Art. 49
VwVG).

E. 1.6
Das sozialversicherungsrechtliche Verfahren ist vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht
(Art. 43 ATSG). Danach hat die Verwaltung und im Beschwerdeverfahren das Gericht von
Amtes wegen für die richtige und vollständige Abklärung des erheblichen Sachverhalts zu
sorgen. Dieser Grundsatz gilt indessen nicht uneingeschränkt; er findet zum einen sein
Korrelat in den Mitwirkungspflichten der Parteien (Art. 28 ff. ATSG; BGE 125 V 195 E. 2,
BGE 122 V 158 E. 1a, je mit Hinweisen). Im Sozialversicherungsprozess hat das Gericht
seinen Entscheid, sofern das Gesetz nicht etwas Abweichendes vorsieht, nach dem
Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit zu fällen. Die blosse Möglichkeit eines
bestimmten Sachverhalts genügt den Beweisanforderungen nicht. Das Gericht hat vielmehr
jener Sachverhaltsdarstellung zu folgen, die es von allen möglichen Geschehensabläufen als
die wahrscheinlichste würdigt (BGE 126 V 360 E. 5b, 125 V 195 E. 2, je mit Hinweisen).

E. 2
Im Folgenden sind die weiteren, im vorliegenden Verfahren im Wesentlichen anwendbaren
Normen und Rechtsgrundsätze darzustellen.

E. 2.1
Der Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger der Republik Serbien und von Montenegro
(act. 126 S. 14) und wohnt in Serbien. Nach dem Zerfall der Föderativen Volksrepublik
Jugoslawien blieben zunächst die Bestimmungen des Abkommens zwischen der
Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien über



Sozialversicherung vom 8. Juni 1962 (SR 0.831.109.818.1) für alle Staatsangehörigen des
ehemaligen Jugoslawiens anwendbar (im Folgenden: Abkommen; BGE 126 V 203 E. 2b,
122 V 382 E. 1, 119 V 101 E. 3). Zwischenzeitlich hat die Schweiz mit Nachfolgestaaten
des ehemaligen Jugoslawiens (Kroatien, Slowenien, Mazedonien), nicht aber mit Serbien
neue Abkommen über Soziale Sicherheit abgeschlossen. Vorliegend findet demnach
weiterhin das schweizerisch-jugoslawische Sozialversicherungsabkommen vom 8. Juni
1962 Anwendung. Nach Art. 2 dieses Abkommens stehen die Staatsangehörigen der
Vertragsstaaten in ihren Rechten und Pflichten aus den in Art. 1 genannten
Rechtsvorschriften, zu welchen die schweizerische Bundesgesetzgebung über die AHV
gehört, einander gleich, soweit nichts anderes bestimmt ist. Bestimmungen, die hinsichtlich
der Voraussetzungen des Anspruchs auf eine schweizerische Altersrente sowie der
anwendbaren Verfahrensvorschriften von dem in Art. 2 des Abkommens aufgestellten
Grundsatz der Gleichstellung abweichen, finden sich weder im Abkommen selbst noch in
den seitherigen schweizerisch-jugoslawischen Vereinbarungen.

E. 2.2
Am 1. Januar 2008 sind im Rahmen der 5. IV-Revision Änderungen des IVG und anderer
Erlasse wie des ATSG in Kraft getreten. Weil in zeitlicher Hinsicht - vorbehältlich
besonderer übergangsrechtlicher Regelungen - grundsätzlich diejenigen Rechtssätze
massgeblich sind, die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen
führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 132 V 215 E. 3.1.1, 131 V 11 E. 1), sind die
Leistungsansprüche für die Zeit ab dem 1. Januar 2008 nach den neuen Normen zu prüfen.
Diese Lösung stellt zufolge ihres allgemein gültigen Bedeutungsgehalts einen für alle
Rechtsverhältnisse - und somit auch für Dauerleistungen - geltenden
intertemporalrechtlichen Grundsatz auf (BGE 130 V 445 E. 1.2.1; SVR 2010 IV Nr. 59 S.
181 E. 3.1). Im vorliegenden Verfahren finden demnach grundsätzlich jene Vorschriften
Anwendung, die spätestens beim Erlass der Verfügung vom 4. Juli 2014 in Kraft standen;
weiter aber auch solche, die zu jenem Zeitpunkt bereits ausser Kraft getreten waren, die
aber für die Beurteilung allenfalls früher entstandener Leistungsansprüche von Belang sind
(das IVG ab dem 1. Januar 2008 in der Fassung vom 6. Oktober 2006 [AS 2007 5129; 5.
IV-Revision]; die IVV in der entsprechenden Fassung der 5. IV-Revision [AS 2003 3859
und 2007 5155]). Mit Blick auf den Verfügungszeitpunkt (4. Juli 2014) und -inhalt kommen
auch die Normen des vom Bundesrat auf den 1. Januar 2012 in Kraft gesetzten ersten Teils
der 6. IV-Revision (IV-Revision 6a) zur Anwendung.

E. 2.3
Wurde eine Rente wegen eines zu geringen Invaliditätsgrades verweigert, so wird auf eine
Neuanmeldung nur dann eingetreten, wenn die versicherte Person glaubhaft macht, dass
sich der Grad der Invalidität seither in einer für den Anspruch erheblichen Weise geändert
hat (vgl. Art. 87 Abs. 2 und 3 IVV in Verbindung mit Art. 17 Abs. 1 ATSG; vgl. hierzu
BGE 130 V 343 E. 3.5.3). Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, tritt die Verwaltung auf das
Gesuch nicht ein und eröffnet dies durch Nichteintretensverfügung (BGE 109 V 108 E. 2b).
Ist dagegen in einem für die Rentenberechtigung erheblichen Tatsachenspektrum eine
Änderung glaubhaft gemacht, ist die Verwaltung verpflichtet, auf das Gesuch einzutreten
und in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht allseitig zu prüfen, ob die vom Versicherten
glaubhafte Veränderung des Invaliditätsgrades tatsächlich eingetreten ist (vgl. BGE 117 V
198 E. 4b). Mit der Bestimmung von Art. 87 Abs. 2 und 3 IVV soll verhindert werden, dass
sich die Verwaltung nach vorausgegangener rechtskräftiger Rentenverweigerung immer



wieder mit gleichlautenden und nicht näher begründeten, das heisst keine Veränderung des
Sachverhalts darlegenden Rentengesuchen befassen muss (BGE 130 V 64 E. 5.2.3, 125 V
410 E. 2b und 117 V 198 E. 4b). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist es in
erster Linie Sache der versicherten Person selbst, substanzielle Anhaltspunkte für eine
allfällige neue Prüfung des Leistungsanspruches darzulegen (BGE 130 V 64 E. 5.2.5 und
Urteil des BGer 8C_844/2012 vom 5. Juni 2013 E. 3). In diesem Verfahrensstadium gilt
demnach der Untersuchungsgrundsatz atypischerweise nicht. Vielmehr wird der
versicherten Person für das Eintreten auf eine Neuanmeldung eine Behauptungs- und
Beweisführungslast auferlegt (Urs Müller, Das Verwaltungsverfahren in der
Invalidenversicherung, Bern 2010, § 21 Rz. 955 mit Hinweis auf BGE 130 V 68 E. 5.2.5
und BGE 117 V 198). Es sind dabei grundsätzlich alleine die im Verwaltungsverfahren
eingereichten medizinischen Unterlagen zu prüfen (Urteil des BGer 8C_264/2012 vom 4.
Juli 2012 E. 2). Arztberichte, welche aus der Zeit nach Erlass der angefochtenen Verfügung
datieren und erst im Beschwerdeverfahren aufgelegt wurden, sind bei der Beurteilung der
Frage, ob die Verwaltung auf die Neuanmeldung hätte eintreten müssen - von wenigen
Ausnahmen abgesehen - nicht zu berücksichtigen (vgl. BGE 130 V 64 E. 5.2.5,
8C_844/2012 E. 2.2; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2615/2012 vom 7.
November 2013 E. 6.3.1, C-3632/2010 vom 5. März 2013 E. 4.4 und C-7857/2008 vom 7.
Februar 2011 E. 6.2 und 7). Unter Glaubhaftmachung ist nicht der Beweis nach dem im
Sozialversicherungsrecht allgemein massgebenden Grad der überwiegenden
Wahrscheinlichkeit zu verstehen. Die Beweisanforderungen sind vielmehr herabgesetzt,
indem nicht im Sinne eines vollen Beweises die Überzeugung der Verwaltung begründet zu
werden braucht, dass seit der letzten, rechtskräftigen Entscheidung tatsächlich eine
relevante Änderung eingetreten ist. Es genügt, dass für den geltend gemachten
rechtserheblichen Sachumstand wenigstens gewisse Anhaltspunkte bestehen, auch wenn
durchaus noch mit der Möglichkeit zu rechnen ist, bei eingehender Abklärung werde sich
die behauptete Änderung nicht erstellen lassen. Bei der Prüfung der Frage, ob die
Vorbringen der versicherten Person glaubhaft sind, berücksichtigt die Verwaltung unter
anderem, ob seit der rechtskräftigen Erledigung des letzten Rentengesuches lediglich kurze
oder schon längere Zeit vergangen ist; je nachdem sind an das Glaubhaftmachen einer
Änderung des rechtserheblichen Sachverhalts höhere oder weniger hohe Anforderungen zu
stellen (Urteile des BGer 9C_688/2007 vom 22. Januar 2008 E. 2.2 und 9C_286/2009 vom
28. Mai 2009 mit Hinweis auf BGE 109 V 262 E. 3). Bereits ab einer Zeitspanne von 15
Monaten dürfen nach der bundesgerichtlichen Praxis keine allzu hohen Anforderungen an
die Glaubhaftmachung gestellt werden (BGE 130 V 64 E. 6.2). Insofern steht der
Verwaltung ein gewisser Beurteilungsspielraum zu, den der Richter grundsätzlich zu
respektieren hat. Erheblich ist eine Sachverhaltsänderung, wenn angenommen werden kann,
der Anspruch auf eine Invalidenrente (oder deren Erhöhung) sei begründet, falls sich die
geltend gemachten Umstände als richtig erweisen sollten (SVR 2003 IV Nr. 25 S. 76 E. 2.2
und 2.3, 2002 IV Nr. 10 S. 25 E. 1c/aa).

E. 2.4
Zeitlicher Referenzpunkt für die Prüfung einer anspruchserheblichen Änderung bildet die
letzte der versicherten Person eröffnete rechtskräftige Verfügung, welche auf einer
materiellen Beurteilung des Rentenanspruchs mit rechtskonformer Sachverhaltsabklärung,
Beweiswürdigung und Durchführung eines Einkommensvergleichs (bei Anhaltspunkten
einer Änderung in den erwerblichen Auswirkungen des Gesundheitszustandes) beruht
(BGE 133 V 108 E. 5.4). Diese Prüfung muss dabei denjenigen anspruchserheblichen



Aspekt umfasst haben, auf dessen (behauptete) Veränderung sich die Neuanmeldung stützt
(vgl. Urteil des BGer 9C_899/2009 [= SVR 2010 IV Nr. 54] vom 26. März 2010 E. 2.1).
Zeitliche Referenzpunkte bilden im vorliegenden Fall der 23. Juni 2006 (vgl. Bst. B.
hiervor) und der 4. Juli 2014 (Datum der angefochtenen Nichteintretensverfügung).

E. 3.1
Die Beschwerdeführerin hat unter anderem die Aufhebung der angefochtenen Verfügung
und - sinngemäss - die Rückweisung zur materiellen Prüfung des Leistungsanspruchs
beantragt. Die Vorinstanz hat sich im Rahmen ihrer Vernehmlassung vom 18. Dezember
2014 diesen Anträgen angeschlossen. Sie stützt sich dabei insbesondere auf die
Stellungnahme von Dr. med. D._______ vom RAD vom 27. November 2014 (B-act. 9). Da
das Bundesverwaltungsgericht im Rahmen seiner Kognition (vgl. E. 1.5 hiervor) nicht an
die Anträge der Parteien gebunden ist, ist trotz nunmehr übereinstimmender Parteianträge
zu prüfen, ob in vorliegender Beschwerdesache antragsgemäss zu entscheiden ist.

E. 3.2
Für den Fall, dass einer Neuanmeldung zwar ärztliche Berichte beigelegt sind, diese
indessen so wenig substantiiert sind, dass sich eine neue Prüfung nur aufgrund weiterer
Erkenntnisse allenfalls rechtfertigen würde, ist die IV-Stelle zur Nachforderung weiterer
Angaben nur verpflichtet, wenn den - für sich allein genommen den Anforderungen der
Glaubhaftmachung nicht genügenden - Arztberichten konkrete Hinweise entnommen
werden können, wonach möglicherweise eine mit weiteren Erhebungen erstellbare
rechtserhebliche Änderung vorliegt. Der Verwaltung ist es aber auch hier unbenommen,
entsprechende Erhebungen selber anzustellen, ohne dass deswegen bereits auf ein
materielles Eintreten auf die Neuanmeldung zu schliessen wäre (vgl. Urteil des BGer
8C_844/2012 vom 5. Juni 2013 E. 2.1 mit Hinweis auf die Urteile 8C_341/2011 vom 27.
Juni 2011 E. 2.2.2, 8C_1009/2010 vom 7. April 2011 E. 2.3; 9C_286/2009 vom 28. Mai
2009 E. 2.2.3, in: SZS 2009 S. 397; I 781/04 vom 17. Februar 2005 E. 3). Unterlässt die
IV-Stelle die Nachforderung weiterer Angaben trotz erkennbarer Hinweise für eine
rechtserhebliche Änderung des Sachverhalts, steht der Berücksichtigung von im
Gerichtsverfahren beigebrachten Beweismitteln nichts entgegen (vgl. analog dazu BGE 130
V 64 E. 5.2.2 und E.6).

E. 3.3
Nach Erhalt der Neuanmeldung vom 10. März 2014 resp. vor Erlass der angefochtenen
Nichteintretensverfügung lagen der Vorinstanz überhaupt keine neueren ärztlichen Berichte
vor. Zwar wurde dem Beschwerdeführer - entsprechend dem Zweck des
Vorbescheidverfahrens - am 10. April 2014 eröffnet, dass mangels Beilage neuer
medizinischer Unterlagen auf die Neuanmeldung nicht eingetreten werden könne (act. 6).
Ihm wurde somit die Möglichkeit eröffnet, medizinische Nachweise für die geltend
gemachte Verschlechterung des Gesundheitszustands nachzureichen. Obwohl es der
Beschwerdeführer in der Folge unterlassen hat, im Vorbescheidverfahren weitere
medizinische Nachweise beizubringen, erwächst ihm daraus aufgrund der nachfolgenden
Erwägungen kein Nachteil.

E. 4.1
Gemäss Art. 4 Abs. 1 Satz 1 der Verwaltungsvereinbarung betreffend die Durchführung des
Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Föderativen
Volksrepublik Jugoslawien über Sozialversicherung vom 5. Juli 1963 (im Folgenden:



Verwaltungsvereinbarung; SR 0.831.109.818.12) haben in Jugoslawien wohnhafte
jugoslawische Staatsangehörige, die Anspruch auf eine Rente der schweizerischen Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung erheben, ihr Gesuch bei der zuständigen
Landesanstalt einzureichen. Laut Art. 4 Abs. 2 Satz 1 und 2 Verwaltungsvereinbarung sind
für die Gesuche die von der Schweizerischen Ausgleichskasse (im Folgenden: SAK) den
Landesanstalten zur Verfügung gestellten Formulare zu verwenden (Satz 1). Gesuchen um
Gewährung von Renten der Invalidenversicherung ist auf besonderem Formular eine
Ermächtigung des Gesuchstellers oder seines gesetzlichen Vertreters zur Einholung
weiterer, namentlich medizinischer Auskünfte, beizulegen (Satz 2). Die zuständige
Landesanstalt leitet die Rentengesuche an die SAK weiter (vgl. Art. 4 Abs. 4 Satz 1
Verwaltungsvereinbarung). Gleichzeitig mit der Übermittlung der Gesuche an die SAK teilt
die zuständige Landesanstalt mit, ob die Bekanntgabe der schweizerischen
Versicherungszeiten des Gesuchstellers an sie erforderlich ist (Art. 4 Abs. 5
Verwaltungsvereinbarung). Gemäss Art. 5 Abs. 1 Verwaltungsvereinbarung holt die
zuständige Landesanstalt für den Fall, dass ein Gesuch um Gewährung einer Rente der
Invalidenversicherung eingereicht wird, auf dem von der SAK zur Verfügung gestellten
Formular ein Arztzeugnis ein und legt es dem Rentengesuch bei.

E. 4.2
Mit Blick auf das Schreiben der serbischen Rentenversicherung vom 3. März 2014 (act. 4)
ist erstellt, dass der Beschwerdeführer seine Neuanmeldung korrekterweise bei der
zuständigen serbischen Landesanstalt auf dem dazu vorgesehenen, von der SAK zur
Verfügung gestellten Formular eingereicht hat (Art. 4 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1
Verwaltungsvereinbarung) und diese den Antrag vereinbarungsgemäss an die SAK
weitergeleitet hat (Art. 4 Abs. 4 Satz 1 Verwaltungsvereinbarung), allerdings ohne das
Formular ordnungsgemäss zu prüfen und die Prüfung zu bestätigen (act. 5 S. 7). Weiter
ersuchte sie im Sinn von Art. 4 Abs. 5 Verwaltungsvereinbarung um die Bekanntgabe der
Dauer der "versicherten Erwerbszeit" in der Schweiz.

E. 4.3
Die SAK wurde in diesem Schreiben weiter darauf hingewiesen, dass der Versicherte
keinen Rentenanspruch in der Republik Serbien erworben habe, weshalb man ein Gutachten
"auf Ihr Ersuchen und Ihre Kosten" habe erstellen lassen. Die serbische Rentenversicherung
ging demnach gemäss Art. 5 Abs. 1 Verwaltungsvereinbarung vor und holte als zuständige
Landesanstalt im Rahmen des Rentengesuchs des Beschwerdeführers gemäss ihren
Angaben ein Arztzeugnis ein. Obwohl auf dem Schreiben vom 3. März 2014 das Wort
"Beilage" vermerkt worden war, wurden keine Beilagen aufgelistet resp. wurde weder das
in Auftrag gegebene ärztliche Dokument - falls zum damaligen Zeitpunkt überhaupt
vorhanden - noch die vom Beschwerdeführer gemäss seinen Ausführungen eingereichten
Arztberichte an die SAK weitergeleitet. Aufgrund dieser eindeutig erkennbaren Hinweise
auf mindestens einen neueren Arztbericht hätte die Vorinstanz vorgängig bei der serbischen
Rentenversicherung das erwähnte medizinische Gutachten anfordern und in der Folge
prüfen müssen. Da sie dies unterlassen und den vorliegend angefochtenen
Nichteintretensentscheid ohne hinreichende Abklärungen gefällt hat, ist die Beschwerde -
entsprechend den Anträgen der Vorinstanz in deren Vernehmlassung vom 18. Dezember
2014 - in dem Sinn gutzuheissen, als die angefochtene Verfügung aufzuheben und die
Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen ist (Art. 61 Abs. 1 VwVG) mit der Anweisung,
vorab das serbische Gutachten beizuziehen, die Sache materiell zu prüfen und



anschliessend neu zu verfügen. Soweit der Beschwerdeführer darüber hinaus eine
Begutachtung sowie die Ausrichtung einer ganzen Rente beantragt hat, ist darauf nicht
einzutreten.

E. 5
Zu befinden bleibt noch über die Verfahrenskosten und eine allfällige Parteientschädigung.

E. 5.1
Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt gemäss Art. 63 Abs. 1 VwVG die
Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei. Der Vorinstanz sind jedoch keine
Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 2 VwVG). Dem Beschwerdeführer ebenfalls
keine Verfahrenskosten aufzuerlegen (BGE 137 V 57 E. 2.1).

E. 5.2
Da der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers keine Kostennote eingereicht hat, ist die
Entschädigung für die Vertretung aufgrund der Akten festzusetzen (vgl. Art. 14 Abs. 2 Satz
2 VGKE). Im vorliegenden Beschwerdeverfahren war einzig zu prüfen, ob die
Voraussetzungen für das Eintreten auf eine Neuanmeldung gegeben waren. Da die
Beweisanforderungen in diesem Zusammenhang herabgesetzt sind, handelt es sich um eine
Streitsache von unterdurchschnittlicher Schwierigkeit. Hinzu kommt, dass die
Ausführungen des Rechtsvertreters des Beschwerdeführers sich auch auf Punkte ausserhalb
dessen, was aufgrund des Anfechtungsobjekts hätte Streitgegenstand bilden können,
bezogen. Unter Berücksichtigung des Verfahrensausgangs, des gebotenen und
aktenkundigen Aufwands, der Bedeutung der Streitsache und der Schwierigkeit des
vorliegend zu beurteilenden Verfahrens sowie in Anbetracht der in vergleichbaren Fällen
gesprochenen Entschädigungen ist eine Parteientschädigung von Fr. 350.- (inkl. Auslagen,
ohne Mehrwertsteuer [vgl. dazu auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-6147/2013
vom 16. Mai 2014 mit Hinweis]; Art. 9 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 10 Abs. 2 VGKE
[Stundenansatz für Anwälte/Anwältinnen mindestens Fr. 200.- und höchstens Fr. 400.- und
für nichtanwaltliche Vertreter und Vertreterinnen mindestens Fr. 100.- und höchstens Fr.
300.-]) gerechtfertigt.
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